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SMUL, Ref. 32
01.01.2011
Anlage
Allgemeine Teilnahmebedingungen für vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft geförderte Gemeinschaftsbeteiligungen an Messen, Ausstellungen, Hausmessen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) unterstützt Gemeinschaftsbeteiligungen von Unternehmen der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft an Messen, Ausstellungen, Hausmessen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen. Ansprechpartner ist im SMUL: Referat 32, Archivstraße 1, 01097 Dresden (Tel.: 03 51/5 64 23 20, Fax: 03 51/5 64 23 29). Hierbei gelten diese allgemeinen Teilnahmebedingungen.
1.
Durchführungsleistungen
Die Organisation und Koordinierung von Gemeinschaftsbeteiligungen an Messen, Ausstellungen, Hausmessen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen übernimmt das SMUL oder eine vom SMUL beauftragte im eigenen Namen handelnde Agentur. Bei Auftritten im In- und Ausland unter dem Dach „Deutschland" kann der gemeinsame Auftritt mehrerer Bundesländer durch den Dienstleister, der jeweils den Zuschlag erhalten hat, umgesetzt werden.

2.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme berechtigt sind Firmen sowie Verbände und Vereine aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit Unternehmens- und/oder einem Betriebssitz im Freistaat Sachsen (nachfolgend Aussteller). Es dürfen nur Erzeugnisse der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft beworben werden (Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des SMUL). Die Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung der Ausstellungsfläche an Dritte durch die Aussteller ist nicht gestattet.
3.
Anmeldung
Das SMUL oder die Agentur fragt das Teilnahmeinteresse an einer Messe, Ausstellung, Hausmesse, Warenbörse oder Verkaufsförderaktion durch Zusendung eines Anmeldeformulars unter Beifügung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen für die vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft geförderten Gemeinschaftsbeteiligungen ab. Die Anmeldung zur verbindlichen Teilnahme erfolgt ausschließlich durch Eingang des ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulars zu dem vom SMUL oder von der Agentur vorgegebenen Termin.
Mit der verbindlichen Anmeldung werden gleichzeitig diese Teilnahmebedingungen anerkannt.
4.
Zustandekommen einer Gemeinschaftsbeteiligung
Das SMUL oder die Agentur organisiert die Gemeinschaftsbeteiligung, wenn sich bei Messen und Ausstellungen mindestens fünf oder bei Hausmessen mindestens zwölf und bei Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen mindestens fünfzehn sächsische Aussteller in Inland und fünf sächsische Aussteller im Ausland für eine Teilnahme verbindlich angemeldet haben. Sollte auf Grund zu geringer Beteiligung, der Änderung technischer Durchführungsbedingungen oder sonstiger Gründe eine Gemeinschaftsbeteiligung nicht zustande kommen, benachrichtigt das SMUL oder die Agentur die angemeldeten Firmen. Ansprüche der Aussteller, die sich aus einer Absage der Gemeinschaftsbeteiligung ergeben, sind ausgeschlossen.
5.
Zulassung und Standvergabe
Der Aussteller kann nur zugelassen werden, wenn er die in den Teilnahmebedingungen genannten Voraussetzungen (Ziffer 2) erfüllt und sein Ausstellungsgut der Konzeption der Gemeinschaftsbeteiligung entspricht. Aussteller, die ihre finanziellen Verpflichtungen aus früheren Messen, Ausstellungen, Hausmessen, Warenbörsen oder Verkaufsförderaktionen nicht erfüllt haben (z. B. nicht gezahlte Eigenbeteiligungen) werden nicht zugelassen.
Das SMUL oder die Agentur vergibt die Standfläche nach Maßgabe der vorhandenen Ausstellungsfläche. Wünsche einzelner Aussteller werden im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten berücksichtigt. Gesonderte Ansprüche können hieraus nicht hergeleitet werden.
Soweit die eingegangenen Anmeldungen bei Fach- und Verbrauchermessen die Flächenkapazität überschreiten, entscheidet das SMUL über die Teilnahme.
6.
Beteiligungskosten
Der Förderbetrag wird durch das SMUL ausgezahlt. Ist eine Eigenbeteiligung fällig, wird diese durch die vom SMUL beauftragte Agentur in Rechnung gestellt und ist vor der Messe, Ausstellung, Hausmesse, Warenbörse oder Verkaufsförderaktion zu begleichen. Das SMUL selbst stellt keine Rechnung an die beteiligten Aussteller.
Sofern die Gemeinschaftsbeteiligung über De-minimis gefördert wird, ist beim SMUL ein Antrag auf Gewährung einer De-minimis-Beihilfe zu stellen. Eine Förderung durch das SMUL kann nicht erfolgen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen für staatliche Beihilfen (z. B. Überschreitung der unterschiedlichen Obergrenzen für Land-, Fisch- und Ernährungswirtschaft, keine Meldung/Erklärung über bereits erhaltene De-minimis-Beihilfen) nicht erfüllt werden.
7.
Rücktritt oder Nichtteilnahme
Nach Eingang der verbindlichen Anmeldung und Ablauf der Anmeldefrist ist ein kostenfreier Rücktritt nur möglich, wenn das SMUL oder die Agentur zustimmt und die Standfläche durch einen anderen Aussteller/Firma belegt werden kann. Kann die Standfläche nicht anderweitig belegt werden, so hat der Aussteller/Firma die festgelegte Eigenbeteiligung zu zahlen.
8.
Versicherung und Haftpflicht
Die Versicherung der Ausstellungsgüter einschließlich der Zusatzeinrichtungen gegen alle Risiken während der Ausstellung ist Angelegenheit des Ausstellers.
Der Aussteller haftet für alle Schäden, die durch seine Ausstellungsbeteiligung Dritten gegenüber verursacht werden und verpflichtet sich, das SMUL oder die Agentur von hieraus entstehenden Ansprüchen Dritter freizustellen.
9.
Schlussbestimmungen
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für Gemeinschaftsbeteiligungen an Messen, Ausstellungen, Hausmessen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen gelten ab 01.01.2011.
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